
 

Mandantenbrief Dezember 2011 

Nachfolgend möchten wir Sie mit den für Sie relevanten steuerlichen Änderungen der 
vergangenen Monate vertraut machen. 
 
Lesen Sie Informationen zu folgenden Themen: 
 

· Termine Dezember 2011 

· Rechnungsabgrenzungsposten: Bearbeitungsentgelt für öffentliche 
Darlehen 

· Überprüfung der Miethöhe zum 1.1.2012 bei verbilligter Vermietung 

· Auswirkungen eines Lohnsteuerklassenwechsels auf eine 
Nettolohnvereinbarung 

· Wahlrecht bei Abzug behinderungsbedingter Aufwendungen 

· Umsatzsteuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung setzt 
ordnungsgemäßen Belegnachweis voraus 

· Abgabe von standardisiert zubereiteten Speisen an einem Imbissstand mit 
nur behelfsmäßigen Verzehrvorrichtungen unterliegt dem ermäßigten 
Umsatzsteuersatz 

· Rechnungsberichtigung bei Geschäftsveräußerung im Ganzen wirkt erst im 
Veranlagungszeitraum der Korrektur 

· Besteuerung von erbschaftsteuerlich vorbelastetem Vermögen 

· Einkommensteuer für das Todesjahr des Erblassers ist keine 
Nachlassverbindlichkeit 

· Mietanpassung nach Wegfall eines öffentlichen Zuschusses ist keine 
Mieterhöhung im rechtlichen Sinne 

· P-Konto schützt vor Kontopfändung 

  



 

 
 
Termine Dezember 2011 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 
 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung 

durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

12.12.2011 15.12.2011 8.12.2011 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige 
Finanzamt abzuführen. 

Einkommensteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag 

12.12.2011 15.12.2011 8.12.2011 

Körperschaftsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

12.12.2011 15.12.2011 8.12.2011 

Umsatzsteuer4 12.12.2011 15.12.2011 8.12.2011 
Sozialversicherung5 28.12.2011 entfällt entfällt 

 
1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis 

zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) 
abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der 
nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden 
keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die 
Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang 
des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine 
Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den 

drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um 
Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen 
Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese 
müssen bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 23.12.2011) an die 
jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern 
Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem 
Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn 
die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 
 
Rechnungsabgrenzungsposten: Bearbeitungsentgelt für öffentliche Darlehen 
 
Wenn für öffentlich geförderte, betriebliche Darlehen ein Bearbeitungsentgelt gezahlt wird, 
war bisher fraglich, ob das Entgelt bei einem Bilanzierenden als sog. aktiver 
Rechnungsabgrenzungsposten behandelt werden muss oder sofort als Betriebsausgabe 
abzugsfähig ist. 
Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs ist zunächst festzustellen, ob das 
Bearbeitungsentgelt im Falle einer vorzeitigen Beendigung des Darlehensverhältnisses 
anteilig zurückgefordert werden kann. Wenn ja, ist ein Rechnungsabgrenzungsposten zu 
bilden. Wenn nein, ist das Bearbeitungsentgelt nur dann aktiv abzugrenzen, wenn das 
Darlehensverhältnis nur aus wichtigem Grund gekündigt werden kann und konkrete 
Anhaltspunkte hierfür fehlen, sodass mit einer Kündigung nicht ernsthaft gerechnet werden 
kann. 
 
 
 



 

Überprüfung der Miethöhe zum 1.1.2012 bei verbilligter Vermietung 
 
Bei verbilligter Vermietung von Wohnungen sowohl an Angehörige als auch an fremde Dritte 
beträgt die Grenze 66 % der ortsüblichen Marktmiete. Deshalb ist Folgendes zu beachten: 
· Beträgt die vereinbarte Miete mindestens 66 % der ortsüblichen Marktmiete, dann sind 

die mit den Mieteinnahmen zusammenhängenden Werbungskosten voll abzugsfähig. 

· Liegt der Mietzins unterhalb von 66 % der ortsüblichen Marktmiete, können die 
Aufwendungen nur entsprechend dem entgeltlichen Anteil der Vermietung geltend 
gemacht werden.  

Aus diesem Grund sollten bestehende Mietverträge kurzfristig darauf geprüft werden, ob sie 
den üblichen Konditionen entsprechen und auch so durchgeführt werden. Dies gilt auch für 
die zu zahlenden Nebenkosten. Insbesondere sollte die Höhe der Miete geprüft und zum 
1.1.2012 ggf. angepasst werden. Dabei empfiehlt es sich, nicht bis an die äußersten 
Grenzen heranzugehen. Eine Totalüberschussprognose ist in allen Fällen nicht mehr 
erforderlich. 
Der Mietvertrag muss insbesondere bei Vermietung an Angehörige einem Fremdvergleich 
(Vermietung an fremde Dritte) standhalten, weil er sonst steuerrechtlich nicht anerkannt 
wird. 
 
 
Auswirkungen eines Lohnsteuerklassenwechsels auf eine Nettolohnvereinbarung 
 
Treffen Arbeitsvertragsparteien eine Nettolohnvereinbarung, so bleibt der Arbeitgeber 
grundsätzlich auch dann zur Zahlung des vereinbarten Nettolohns verpflichtet, wenn der 
Arbeitnehmer die Steuerklasse wechselt. Dies hat das Landesarbeitsgericht Düsseldorf 
entschieden. 
Es ging um eine Arzthelferin, der ein Nettolohn von 1.500 € zugesagt worden war. Zum 
damaligen Zeitpunkt wurde ihr Gehalt nach der Lohnsteuerklasse I versteuert. Anschließend 
heiratete sie, so dass sie in die Steuerklasse V wechselte. Für Januar und Februar 2009 
führte die Arbeitgeberin Lohnsteuer nach der Steuerklasse V ab und zahlte der Klägerin den 
verbleibenden Nettobetrag aus, der aber unter 1.500 € lag. Die Klägerin machte die 
entsprechenden Nettolohndifferenzen geltend. 
Die Arbeitgeberin argumentierte, wenn sie verpflichtet sei, auch bei der Lohnsteuerklasse V 
1.500 € zu zahlen, würde sie durch den erhöhten Bruttolohn wirtschaftlich erheblich belastet 
und die Klägerin im Gegenzug unangemessen begünstigt. Die klagende Arbeitnehmerin hielt 
dem entgegen, die Beklagte sei unabhängig von der zu Grunde liegenden Steuerklasse 
verpflichtet, ihr monatlich 1.500 € netto zu zahlen. Der Arbeitsvertrag enthalte keinerlei 
Möglichkeit, ihr Nettogehalt zu reduzieren. 
Das Landesarbeitsgericht schloss sich der Auffassung der Klägerin an. 
 
 
Wahlrecht bei Abzug behinderungsbedingter Aufwendungen 
 
Bei einem Behinderten können die ihm durch seine Behinderung entstehenden 
Mehraufwendungen als außergewöhnliche Belastung allgemeiner Art unter Abzug der 
zumutbaren Belastung geltend gemacht werden. Wahlweise findet der 
Behindertenpauschbetrag Berücksichtigung, dessen Höhe vom Grad der Behinderung 
abhängt. Dieser Pauschbetrag stellt eine Vereinfachungsregelung dar, die dem Behinderten 
einen Einzelnachweis ersparen soll. 
Steht einem Behinderten der erhöhte Pauschbetrag für Hilflose (3.700 €) zu, kann dieser 
gegenüber dem allgemeinen Höchstbetrag (1.420 €) höhere Betrag nicht neben den 
nachgewiesenen Aufwendungen zusätzlich berücksichtigt werden. 
(Quelle: Beschluss des Bundesfinanzhofs) 
 
 
 



 

Umsatzsteuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung setzt ordnungsgemäßen 
Belegnachweis voraus 
 
Eine innergemeinschaftliche Lieferung ist regelmäßig nur umsatzsteuerfrei, wenn ihre 
Voraussetzungen durch ordnungsgemäße Belege nachgewiesen werden. Dies setzt u. a. 
voraus, dass in der Rechnung auf die Steuerfreiheit der Lieferung als innergemeinschaftliche 
Lieferung hingewiesen wird. 
Holt der Abnehmer den Gegenstand selbst oder durch einen Beauftragten ab, muss der 
Abholende versichern, den Gegenstand in einen anderen EU-Mitgliedstaat zu verbringen. 
Diese Erklärung muss gegenüber dem leistenden Unternehmer abgegeben werden. Eine 
Erklärung, die gegenüber einer dritten Person abgegeben wird und den leistenden 
Unternehmer nicht namentlich bezeichnet, reicht jedenfalls nicht aus. 
Sind die Belege z. B. im vorgenannten Umfang formell unvollständig, kommt eine 
Steuerfreiheit aus Gründen des Vertrauensschutzes nicht in Betracht. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 
 
 
Abgabe von standardisiert zubereiteten Speisen an einem Imbissstand mit nur 
behelfsmäßigen Verzehrvorrichtungen unterliegt dem ermäßigten 
Umsatzsteuersatz 
 
Der Bundesfinanzhof hat in einer weiteren Entscheidung bestätigt, dass die Abgabe von 
standardisiert zubereiteten Speisen an Imbissständen dem ermäßigten Umsatzsteuersatz 
unterliegt. Voraussetzung ist, dass der Unternehmer lediglich behelfsmäßige 
Verzehrvorrichtungen zur Verfügung stellt. Hierzu zählen die Verkaufstheke, um den 
Imbissstand laufende Ablagebretter und weitere Ablagemöglichkeiten ohne 
Sitzgelegenheiten. Stellt der Unternehmer (auch) Tische mit Sitzgelegenheiten zur 
Verfügung, muss er die Umsätze trennen in Außer-Haus-Verkauf und Verzehr an 
behelfsmäßigen Verzehrvorrichtungen (ermäßigter Steuersatz) und Verzehr an Tischen mit 
Sitzgelegenheit (voller Steuersatz). Fehlt es an geeigneten Aufzeichnungen, kann der 
Umsatz, der auf die Speisen zum Verzehr an behelfsmäßigen Verzehrvorrichtungen und an 
Tischen mit Sitzgelegenheit entfällt, z. B. anhand der Plätze geschätzt werden. 
 
 
Rechnungsberichtigung bei Geschäftsveräußerung im Ganzen wirkt erst im 
Veranlagungszeitraum der Korrektur 
 
Die Geschäftsveräußerung im Ganzen unterliegt nicht der Umsatzsteuer. Weist ein 
Unternehmer für diesen nicht steuerbaren Vorgang in einer Rechnung Umsatzsteuer aus, 
schuldet er diesen Steuerbetrag. Eine Korrektur der Rechnung ist nicht rückwirkend auf den 
Zeitpunkt der Rechnungsstellung, sondern erst im Jahr der Berichtigung wirksam. Dieses 
hat erneut der Bundesfinanzhof entschieden. Darüber hinaus weist das Gericht darauf hin, 
dass die bestandskräftig festgesetzte Umsatzsteuer nur dann aus Billigkeit erlassen werden 
kann, wenn die Steuerfestsetzung offensichtlich und eindeutig unrichtig ist. War jedoch im 
konkreten Fall zweifelhaft, ob eine nicht steuerbare Geschäftsveräußerung vorlag, liegen die 
Voraussetzungen für einen Billigkeitserlass nicht vor. 
Hinweis: Beim Bundesfinanzhof ist ein Revisionsverfahren anhängig, in dem es bezüglich 
des Vorsteuerabzugs um die Rückwirkung einer Rechnungsberichtigung auf den Zeitpunkt 
der ursprünglichen Rechnungserteilung geht. 
 
 
Besteuerung von erbschaftsteuerlich vorbelastetem Vermögen 
 
Beim Erwerb von Todes wegen kann die Übertragung von Vermögen über die allgemeinen 
steuerlichen Vergünstigungen hinaus eine zusätzliche Steuerentlastung erfahren. Zwei 
Voraussetzungen müssen dazu erfüllt sein: 
· Der Erwerber muss im Verhältnis zum Erblasser dem Personenkreis in der Steuerklasse I 

angehören. 



 

· Das Vermögen ist innerhalb der letzten zehn Jahre bereits bei der Übertragung auf 
Personen dieser Steuerklasse mit Erbschaftsteuer belastet worden. 

Damit kann es sich nur handeln um einen Erwerb 
· vom Ehegatten oder Lebenspartner 

· von Kindern oder Stiefkindern 

· von Kindern dieser Kinder oder 

· der Eltern oder Großeltern im Todesfall der Kinder 

Eine Ausdehnung des begünstigten Personenkreises auf andere Personen ist im Gesetz nicht 
vorgesehen. Mit dieser Begründung hat der Bundesfinanzhof den Antrag eines Erben 
abgelehnt, der von seinem Bruder Vermögen geerbt hatte, das innerhalb der letzten zehn 
Jahre von den Eltern auf den Verstorbenen übertragen worden war. 
 
 
Einkommensteuer für das Todesjahr des Erblassers ist keine 
Nachlassverbindlichkeit 
 
Mit dem Erbfall geht das Vermögen des Erblassers als seine Erbschaft auf die Erben über. 
Zur Erbschaft gehören auch die Verbindlichkeiten des Erblassers. Da die Erbschaftsteuer nur 
die tatsächliche Bereicherung des Erben erfassen soll, müssen die mit dem Nachlass 
zusammenhängenden Schulden und Lasten (Nachlassverbindlichkeiten) bei der Berechnung 
des steuerpflichtigen Erwerbs von dem Aktivvermögen abgezogen werden. Abzugsfähig sind 
z. B. Steuerschulden des Erblassers, sofern sie spätestens zum Zeitpunkt der Entstehung 
der Erbschaftsteuer entstanden, aber noch nicht getilgt sind. Die Erbschaftsteuer entsteht 
bei Erwerben von Todes wegen grundsätzlich mit dem Tode des Erblassers. 
Ob die Einkommensteuer für das Kalenderjahr, in dem der Erblasser verstirbt, als 
Nachlassverbindlichkeit abgezogen werden kann, ist noch nicht abschließend geklärt. 
Das Niedersächsische Finanzgericht hat entschieden, dass die Einkommensteuer für das 
Todesjahr des Erblassers nicht als Nachlassverbindlichkeit abgezogen werden kann, da die 
Einkommensteuer des Todesjahres am Todestag noch nicht entstanden ist. 
Beispiel: Todestag ist der 31.8.2010. Der Einkommensteuerbescheid 2010 datiert vom 
30.5.2011. Die Einkommensteuer 2010 entsteht erst mit dem Ablauf des 
Veranlagungszeitraums 2010 am 31.12.2010 und somit nach dem Todestag, so dass ein 
Abzug der nachzuzahlenden Einkommensteuer des Erblassers als Nachlassverbindlichkeit 
nicht möglich ist. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 
 
 
Mietanpassung nach Wegfall eines öffentlichen Zuschusses ist keine Mieterhöhung 
im rechtlichen Sinne 
 
Förderprogramme für den Wohnungsbau sehen u. a. günstige Darlehen oder Zuschüsse für 
Vermieter vor, wenn diese Wohnraum neu erstellen oder modernisieren. Nimmt der 
Vermieter derartige Fördermittel in Anspruch, darf im Gegenzug die Miete einen bestimmten 
Betrag nicht übersteigen, um sozial schwachen Mietern günstigen Wohnraum zu 
verschaffen. In dem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall hatte der Vermieter auf der 
Grundlage eines Fördervertrags die Wohnung modernisiert. Dabei sah der Fördervertrag 
vor, dass der Vermieter von Mietern, die über einen Wohnberechtigungsschein verfügen, 
keine höhere Miete als die Durchschnittsmiete im sozialen Wohnungsbau verlangen darf. 
Die zwischen Mieter und Vermieter vereinbarte Miete lag zur Zeit des Vertragsabschlusses 
über der Durchschnittsmiete. Auf Grund des Fördervertrags erhielt der Vermieter einen Teil 
der Miete vom Mieter und den Differenzbetrag zur vereinbarten Miete von der 
Investitionsbank. Nach der Erhöhung der Durchschnittsmiete im sozialen Wohnungsbau 
reduzierte sich der Zuschuss der Investitionsbank. Der Vermieter verlangte daraufhin vom 
Mieter einen entsprechend höheren Mietanteil, was dieser ablehnte. Zur Begründung 
verwies der Mieter darauf, dass eine Mieterhöhung nur nach den hier nicht gegebenen 
Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs möglich sei. 
Das Gericht hat in seiner Entscheidung klargestellt, dass die von den Parteien gewählte 
Vertragsgestaltung wirksam ist. Durch die Mietanpassung wird nicht die Miete erhöht, 



 

sondern es wird nur der nunmehr niedrigere öffentliche Zuschuss berücksichtigt. 
Wirtschaftlich betrachtet stellt sich der von der Investitionsbank an den Vermieter gezahlte 
Betrag als Mietzuschuss zugunsten des Mieters dar, der lediglich nicht an den Mieter 
ausgezahlt, sondern direkt an den Vermieter gezahlt wird. 
 
 
P-Konto schützt vor Kontopfändung 
 
Durch den Pfändungsschutz wird sichergestellt, dass Schuldner auch bei einer Pfändung 
ihres Arbeitseinkommens ihr Existenzminimum sichern und die gesetzlichen 
Unterhaltspflichten erfüllen können. Seit 1. Juli 2011 beträgt der unpfändbare Grundbetrag 
1.028,89 € monatlich. Dieser Betrag erhöht sich, wenn gesetzliche Unterhaltspflichten zu 
erfüllen sind, um monatlich 387,22 € für die erste und um jeweils weitere 215,73 € für die 
zweite bis fünfte Person. Wenn Schuldner mehr verdienen als den so ermittelten 
pfändungsfreien Betrag, verbleibt ihnen vom Mehrbetrag ebenfalls ein bestimmter Anteil. 
Bei drohender Kontopfändung besteht für Kontoinhaber die Möglichkeit, ihr Girokonto in ein 
Pfändungsschutzkonto (sog. P-Konto) umwandeln zu lassen. Beim P-Konto erhält der 
Schuldner ohne gerichtliches Verfahren einen automatischen Sockel-Pfändungsschutz in 
Höhe des unpfändbaren Freibetrags. 
Ab 1. Januar 2012 ist das P-Konto die einzige Möglichkeit, Schutz gegen eine 
Kontopfändung zu erhalten; den Weg über das Vollstreckungsgericht gibt es dann nicht 
mehr. 
 


